
Ortsgemeinde 
Gornhausen  
 
Die Ortsgemeinde Gornhausen stellt zum 01. Juli 2020  

 
einen teilzeitbeschäftige/n 

Gemeindearbeiter/in (m/w/d) 
(6 Stunden/Woche) 

 

zur Erledigung der im Rahmen der kommunalen 
Aufgabenerfüllung anfallenden Arbeiten im Rahmen eines 
geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses (450-€-Job) 
ein.   
 

Ihm/Ihr obliegt u.a. die Pflege und Unterhaltung der 
Garten-, Park und Grünanlagen sowie des Friedhofes. 
Darüber hinaus zählen kleinere Reparatur- und 
Baumaßnahmen zu seinem/ihrem Aufgabengebiet.  
  

Die Beschäftigung erfolgt ganzjährig bei einem 
gleichbleibenden Entgelt, wobei Mehrarbeit in den 
Sommermonaten durch Freizeit im Winterhalbjahr 
ausgeglichen wird. 
 

Von dem/der Beschäftigten wird erwartet, dass er/sie alle 
übertragenen Tätigkeiten selbständig und gewissenhaft 
erledigt. 
 

Einsatzfreude, Motivation, Belastbarkeit sowie die 
Bereitschaft zur flexiblen Arbeitsweise und Arbeitszeiten 
wird vorausgesetzt. 
 

Schulungen/Einweisungen und Kurzlehrgänge, zum 
Erwerb von notwendigen Qualifikationen (z.B. 
Gerätschaften/Motorsäge), zählen zu den Erfordernissen.  
 

Der Besitz der gültigen Fahrerlaubnis ist erforderlich.    
 

Die Gestellung eines Traktors (gegen Aufwandsersatz) 
und ein gültiger Motorsägeschein wären wünschenswert. 
 

Die Entlohnung richtet sich nach den Bestimmungen des 
Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD). 
 

Schriftliche Bewerbungen richten Sie bitte bis zum 15. Mai 
2020 an:  

 
Ortsgemeinde Gornhausen, z.Hd. Ortsbürgermeister 
Stefan Wagner, Hauptstraße 28b, 54472 Gornhausen, 
oder per E-Mail an:  gemeinde@gornhausen.de 

 
Bitte reichen Sie nur Kopien ohne Mappen u.Ä. ein, da die 
Bewerbungsunterlagen aus Kostengründen nicht 
zurückgesandt werden. Nach Abschluss des 
Bewerbungsverfahrens werden die Unterlagen nach den 
Bestimmungen des Datenschutzes vernichtet. 
 
Mit der Zusendung der Bewerbung erklären sich die 
Bewerber/innen gleichzeitig einverstanden, dass die 
erforderlichen Daten im Rahmen des 
Bewerbungsverfahrens vorübergehend gespeichert 
werden.    
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